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Die Berufsabschlüsse können mit den verschiedenen 
Schulabschlüssen verbunden werden (siehe Ziffer 4: 
Doppelqualifikation). 

2. SCHULABSCHLÜSSE 

Als genehmigte Ersatzschule darf die Freie Waldorfschu-
le Kassel am Ende der Jahrgangsstufen 9 und 10 keine 
Abschlüsse erteilen. Sie darf jedoch ihre Schüler in die 
gymnasiale Oberstufe aufnehmen, wenn diese die erfor-
derlichen Leistungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 
erbracht haben. Bei entsprechendem Leistungsstand 
kann am Ende der Jahrgangsstufe 10 über die Schule die 
Gleichstellung des Zeugnisses mit dem Mittleren Ab-
schluss beim staatlichen Schulamt beantragt werden. 

Diese Gleichstellung sowie alle in der staatlich anerkann-
ten gymnasialen Oberstufe erworbenen Abschlüsse 
haben dieselbe Rechtsgültigkeit wie die Abschlüsse der 
staatlichen Schulen. 

2.1 HAUPTSCHULABSCHLUSS  
UND MITTLERER ABSCHLUSS 

Schüler, die in die gymnasiale Oberstufe aufgenommen 
wurden und die Schule nach dem 1. Halbjahr der Jahr-
gangsstufe 11 oder später verlassen, erhalten  ein Ab-
gangszeugnis aus der staatlich anerkannten gymnasialen 
Oberstufe, das dem Mittleren Abschluss (Realschulab-
schluss) gleichgestellt ist. 

Schüler, die nicht in die gymnasiale Oberstufe aufge-
nommen werden konnten, nehmen weiterhin am Unter-
richt der 11. und 12. Klassen teil als Schüler der staatlich 
genehmigten Oberstufe. Verlässt ein solcher Schüler die 
Schule am Ende der 10. Klasse oder später, so können er 
bzw. seine Eltern über die Schule beim Staatlichen 
Schulamt einen Antrag auf Gleichstellung des Zeugnisses 
der 10. Klasse (in Ausnahmefällen auch der 11. Klasse) 
der Waldorfschule mit einem Hauptschul- oder Mittle-
ren Abschluss stellen, wenn der entsprechende Leis-
tungsstand vorliegt. 

2.2 FACHHOCHSCHULREIFE 

Die Fachhochschulreife kann in Hessen - außer als Ab-
schlussprüfung der Fachoberschule - auch in der gymna-
sialen Oberstufe erworben werden, und zwar in zwei 
Teilen: 

- dem schulischen Teil 

- dem praktischen Teil. 
 

1 Alle in diesem Merkblatt beschriebenen Regelungen stellen den aktuellen 
Stand dar. Änderungen können sich durch staatliche Verordnungen oder 
Beschlüsse der zuständigen Gremien der Freien Waldorfschule Kassel 
ergeben. 

1. VORBEMERKUNG ZUR UNTERRICHTSORGANISATION1 

Die Freie Waldorfschule Kassel ist eine Schule in freier 
Trägerschaft. Sie enthält die Jahrgangsstufen  1  bis  13. 
Bis zur 10. Klasse ist sie staatlich genehmigte Ersatz-
schule. Integriert in die staatlich genehmigte Oberstufe 
(Sekundarstufe II) ist eine staatlich anerkannte gymna-
siale Oberstufe (Jahrgangsstufen 11 bis 13).  

Die Oberstufe ist im Hinblick auf die verschiedenen 
Bildungsgänge in zwei Zweige gegliedert: 

- den allgemeinen Zweig  

- den technischen Zweig (Holz-, Metall- und  
Elektronikausbildung) 

In der Oberstufe ist ein Teil des Unterrichts ausbil-
dungs- und zweigübergreifend für alle Schüler einer 
Klasse, der andere Teil ist ausbildungsbezogen und 
zweigspezifisch. 

Im Verlauf des 9. Schuljahres wird mit allen Schülern 
und ihren Eltern ein Gespräch geführt, in dem die bis-
herige schulische Entwicklung des Schülers betrachtet 
und über die künftige Schullaufbahn beraten wird (Dif-
ferenzierungsgespräch).  

Aufgrund der Beratungen im Differenzierungsgespräch 
entscheidet in der Regel der Schüler mit seinen Eltern 
im Einvernehmen mit der Klassenkonferenz, welchen 
Zweig er ab der Jahrgangsstufe 10 besuchen wird. 

Mit Beginn der Jahrgangsstufe 11 kann der Schüler bei 
entsprechendem Leistungsstand in die gymnasiale Ober-
stufe aufgenommen werden. Diese Aufnahme erfolgt 
nach den für staatliche gymnasiale Oberstufen geltenden 
Regelungen, sie ist unabhängig von der Wahl des Zwei-
ges.  

An der Freien Waldorfschule Kassel können folgende 
Abschlüsse erworben werden: 

1. Schulabschlüsse: 
- Hauptschulabschluss 
- Mittlerer Abschluss  
- Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
- Abitur 

2. Berufsabschlüsse: 
- Tischler(in) 
- Industriemechaniker(in) / Fachrichtung Maschinen- 

und Systemtechnik 
- Konstruktionsmechaniker(in)  
- Industrieelektroniker(in) / Fachrichtung Gerätetech-

nik 

 

1 .  Vorbemerkung zur unterrichtsorganisation1

Die Freie Waldorfschule Kassel ist eine Schule in freier 
Trägerschaft. Sie enthält die Eingangsstufe sowie die 
Jahrgangsstufen  1  bis  13. Bis zur 10. Klasse ist sie staat-
lich genehmigte Ersatzschule. Integriert in die staatlich 
genehmigte Oberstufe (Sekundarstufe II) ist eine staat-
lich anerkannte gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufen 
11 bis 13). 

Die Oberstufe ist im Hinblick auf die verschiedenen 
Bildungsgänge in zwei Zweige gegliedert:

-  den allgemeinen Zweig 

-  den technischen Zweig (Ausbildungen in der Holz-, 
Metall- und Elektrowerkstatt)

 In der Oberstufe ist ein Teil des Unterrichts für alle 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse, der andere Teil 
ist ausbildungsbezogen und zweigspezifisch.

Im Verlauf des 9. Schuljahres wird mit allen Schüle-
rinnen und Schülern und ihren Eltern ein Gespräch 
geführt, in dem die bisherige schulische Entwicklung 
betrachtet und über die künftige Schullaufbahn beraten 
wird (Differenzierungsgespräch). 

Aufgrund der Beratungen im Differenzierungsgespräch 
entscheiden in der Regel die Schülerinnen und Schüler 
mit ihren Eltern im Einvernehmen mit der Klassen-
konferenz, welchen Zweig sie ab der Jahrgangsstufe 10 
besuchen werden.

Mit Beginn der Jahrgangsstufe 11 können die Schülerin-
nen und Schüler bei entsprechendem Leistungsstand in 
die gymnasiale Oberstufe aufgenommen werden. Diese 
Aufnahme erfolgt nach den für staatliche gymnasiale 
Oberstufen geltenden Regelungen, sie ist unabhängig von 
der Wahl des Zweiges. 

An der Freien Waldorfschule Kassel können folgende 
Abschlüsse erworben werden:

1. Schulabschlüsse:
-  Hauptschulabschluss 
-  Mittlerer Abschluss 
- Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
- Abitur

2. Berufsabschlüsse:
- Tischler(in)
- Industriemechaniker(in) / Fachrichtung Maschinen- 

und Systemtechnik 
- Industrieelektriker für Geräte und Systeme

Die Berufsabschlüsse können mit den verschiedenen 
Schulabschlüssen verbunden werden (siehe Ziffer 4: 
Doppelqualifikation).

2.  schulabschlÜsse

Als genehmigte Ersatzschule darf die Freie Waldorfschu-
le Kassel am Ende der Jahrgangsstufen 9 und 10 keine 
Abschlüsse erteilen. Sie darf jedoch ihre Schülerinnen 
und Schüler in die gymnasiale Oberstufe aufnehmen, 
wenn diese die erforderlichen Leistungen am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 erbracht haben. Bei entsprechendem 
Leistungsstand kann am Ende der Jahrgangsstufe 10 über 
die Schule die Gleichstellung des Zeugnisses mit einem 
Hauptschul- oder Mittleren Abschluss beim staatlichen 
Schulamt beantragt werden.

Diese Gleichstellung sowie alle in der staatlich aner-
kannten gymnasialen Oberstufe erworbenen Abschlüsse 
haben dieselbe Rechtsgültigkeit wie die Abschlüsse der 
staatlichen Schulen.

2.1 hauptschulabschluss und 
 mittlerer abschluss

Schülerinnen und Schüler, die in die gymnasiale 
Oberstufe aufgenommen wurden und die Schule nach 
Beendigung der Jahrgangsstufe 11 verlassen, erhalten ein 
Abgangszeugnis aus der staatlich anerkannten gymna-
sialen Oberstufe, das dem Mittleren Abschluss (Real-
schulabschluss) gleichgestellt ist. Voraussetzung dafür 
ist, dass sie die Bedingungen für die Aufnahme in die 
Qualifikationsphase erfüllt haben.

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht in die gymnasia-
le Oberstufe aufgenommen wurden, gilt das unter Punkt 
2 erwähnte Gleichstellungsverfahren. Sie bzw. ihre Eltern 
stellen am Ende der 10. Klasse über die Schule beim 
Staatlichen Schulamt einen Antrag auf Gleichstellung des 
Zeugnisses der 10. Klasse mit einem Hauptschul- oder 
Mittleren Abschluss, vorausgesetzt der erforderliche 
Leistungsstand liegt vor.

2.2 FachhochschulreiFe

Die Fachhochschulreife kann in Hessen – außer als 
Abschlussprüfung der Fachoberschule – auch in der 
gymnasialen Oberstufe erworben werden, und zwar in 
zwei Teilen:
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ergeben.



1. dem schulischen Teil
2. dem praktischen Teil.

Die an hessischen gymnasialen Oberstufen erworbene 
Fachhochschulreife wird allerdings nicht in allen Bun-
desländern anerkannt.

2.2 .1  schulischer teil

Die Schülerinnen und Schüler müssen die 11. Klasse und 
die Qualifikationsphase (Jahrgangsstufen 12 und 13) 
mindestens bis zum Ende des zweiten Halbjahres der 
12. Klasse in der gymnasialen Oberstufe besucht haben 
und die entsprechenden Leistungsvoraussetzungen nach 
der jeweils gültigen Verordnung für die Abiturprüfung 
nachweisen.

2.2 .2 praktischer teil

Die Schülerinnen und Schüler müssen eine ausreichen-
de berufliche Tätigkeit nachweisen. Dies kann durch 
einen der drei beruflichen Abschlüsse an der Freien 
Waldorfschule Kassel erbracht werden oder durch eine 
mindestens einjährige ununterbrochene Berufs- oder 
Praktikanten tätigkeit in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf nach der Schule.

2.3 abitur

Für die Abiturprüfung an der Freien Waldorfschule Kas-
sel gelten die Bestimmungen der Abiturprüfungsordnung 
für staatliche Schulen in der jeweils gültigen Fassung.

Schülerinnen und Schüler, die in die gymnasiale Ober-
stufe aufgenommen wurden, werden zur Qualifikations-
phase zugelassen, wenn sie in der 11. Klasse die nach der 
jeweils gültigen Verordnung erforderlichen Leistungen 
erbracht haben.

Grundlage der Unterrichtsinhalte in den Grund- und 
Leistungskursen sind die für staatliche Schulen gelten-
den Lehrpläne und der Lehrplan der Freien Waldorf-
schule, sofern er in seinen Bildungszielen und Anforde-
rungen diesen gleichwertig ist.

Die Jahrgangsstufen 12 und 13 der gymnasialen Ober- 
stufe bilden eine organisatorische Einheit (Qualifikati-
onsphase).

Von der 12. Klasse an ist der Unterricht formal in Grund- 
und Leistungskurse gegliedert. Die zeitliche Organisation 
des Unterrichts in Hauptunterrichtsepochen, Zweit- 
epochen, Werkepochen und durchlaufende Fachstunden 
bleibt in der 12. Klasse von der Kurseinteilung unbe-
rührt.

Wegen des Epochenunterrichts und der Integration von 
beruflichem und allgemeinem Lernen wird in der Freien 
Waldorfschule Kassel zudem von der strikten zeitlichen 
Einhaltung von Halbjahren abgewichen. Ein Wechsel in 
eine staatliche Schule während der Qualifikationsphase 
ist daher in der Regel nur unter Zeitverlust möglich.

Voraussetzung für die Anmeldung zur Abiturprüfung ist 
der Besuch des Unterrichts in einer zweiten Fremd- 

sprache in den Jahrgangsstufen 5 bis einschließlich 11 
oder 11 bis einschließlich 13.

Nähere Einzelheiten über die Wahl der Prüfungsfächer, 
die Auswahl der Kurse für die Gesamtqualifikation und 
deren Berechnung werden auf gesonderten Informations-
veranstaltungen in den Jahrgangsstufen 10 und 11 
erläutert.

3.  beruFsabschlÜsse

Die Berufsausbildungen beginnen mit einer Eröffnungs-
woche am Ende der Sommerferien vor dem Start in die 
10. Klasse und verlaufen anschließend parallel zur schu-
lischen Ausbildung. 

Wer sich für den technischen Zweig entscheidet, schließt 
mit dem Berufsbildenden Gemeinschaftswerk Kassel 
e.V. einen Lehrvertrag ab. Die Berufsausbildung im 
technischen Zweig für Schülerinnen und Schüler, die 
nicht der gymnasialen Oberstufe angehören, dauert in 
der Regel 3 Jahre, beim Industriemechaniker 3 ½  Jahre. 
Die Gesellenprüfung zum Tischler wird vor der Hand-
werkskammer abgelegt. Die Facharbeiterprüfungen in 
den Metall- und Elektroberufen nimmt die Industrie- 
und Handelskammer ab. Während des 3. Lehrjahres 
(12. Schuljahr) beschränkt sich der Unterricht auf den 
Berufsschulunterricht.

4. doppelqualiFikation

Für die Schülerinnen und Schüler, die eine Doppel 
qualifikation (Berufsabschluss und Fachhochschulreife 
bzw. Abitur) anstreben gilt, dass schulische und beruf- 
liche Ausbildung in den Jahrgangsstufen 10 und 11 
parallel laufen. Das 3. Lehrjahr wird ausschließlich in 
der Werkstatt absolviert. Am Ende des 3. Lehrjahres 
werden – entsprechende Leistungen vorausgesetzt – die 
beruflichen Abschlüsse vergeben. Für den Abschluss in 
der Metallwerkstatt gilt dieses nur, wenn auf Grund der 
Leistungen eine Frühzulassung erwirkt werden konnte. 
Nach dem 3. Lehrjahr wird die schulische Ausbildung 
fortgesetzt.
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pädagogische Fragen und dient der Fortbildung ihrer 
Mitglieder. 

- Klassenkonferenz 
Ihr gehören alle Lehrer an, die in einer Klasse unterrich-
ten. Sie berät und entscheidet über alle Maßnahmen, die 
einzelne oder mehrere Schüler der Klasse betreffen. 

- Fachkonferenz 
Ihr gehören alle Lehrer an, die das betreffende Fach 
unterrichten. Sie berät und entscheidet über Lehrplan 
und Unterrichtsmethoden. 

- Oberstufenkonferenz 
Ihr gehören alle Lehrer an, die in der Oberstufe (Kl. 9 
bis 13) unterrichten. Sie berät und entscheidet über 
fächerübergreifende Angelegenheiten der Oberstufe. 

- Werkstattkonferenz 
Ihr gehören die Ausbilder der Lehrwerkstätten, die 
Lehrer des fachtheoretischen Unterrichts, die Werk-
stattbetreuer seitens des Lehrerkollegiums, die Betreuer 
der Klassen 11 bis 13 und interessierte Lehrer an. Sie 
berät und entscheidet über die Angelegenheiten der 
Berufsausbildung in den Werkstätten. 

- Schulleitungskonferenz 
In ihr sind diejenigen Mitglieder der Lehrerkonferenz 
versammelt, die über ihren Unterricht hinaus Schulfüh-
rungsaufgaben übernehmen wollen. Hierzu gehören z.B. 
die Unterrichtsverteilung, die Einstellung von Lehrkräf-
ten, die Aufstellung der Stundentafeln, die Größe der 
Lerngruppen usw. Haben Beschlüsse der Schulleitungs-
konferenz wirtschaftliche oder rechtliche Folgen, die den 
bisherigen Rahmen sprengen, müssen sie im Einver-
nehmen mit dem Vorstand gefasst werden. 

- Verwaltungsrat 
Er besteht aus 8 --- 12 Mitgliedern der Schulleitungskon-
ferenz. Die Mitglieder des Verwaltungsrates überneh-
men abwechselnd die Geschäfte der Schulleitung. Sie 
bereiten die Schulleitungskonferenz und die dort zu 
fällenden Beschlüsse vor. 

- Schulleitung 
Sie übt ein Mitglied des Verwaltungsrates aus. Dieser 
Lehrer ist für die Koordination aller Schulveranstaltun-
gen verantwortlich. Er vertritt die Schule nach außen 
und bearbeitet den Schriftverkehr mit der Schule. 

- Schulvereinsvorstand 
Er besteht aus Eltern und Lehrern und wird von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Er berät und entschei-
det über die wirtschaftlichen und rechtlichen Angele-
genheiten der Schule und vertritt sie in diesen Belangen 
nach außen (vgl. Vereinssatzung). Die laufenden Ge-
schäfte überträgt er einem Geschäftsführer. 

Die Freie Waldorfschule Kassel ist eine Schule in freier 
Trägerschaft. Rechtlicher und wirtschaftlicher Träger ist 
der „Verein Freie Waldorfschule Kassel e.V.‘‘, in dem u.a. 
alle Eltern und Lehrer ordentliche Mitglieder sind.  

Bestandteil dieser Schulordnung sind: die Vereinssat-
zung, die Richtlinien der Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Lehrern, das Merkblatt „Abschlüsse‘‘, das 
Merkblatt „Abitur‘‘, die Hausordnung, die Hinweise zur 
Verkehrsregelung im Umkreis der Schule. 

1.  ZIELSETZUNG DER SCHULE 

Die Lehrer der Schule arbeiten auf der Grundlage der 
Pädagogik Rudolf Steiners (Waldorfpädagogik). Sie wen-
den sich mit ihrer Arbeit an Eltern, die eine Erziehung 
ihrer Kinder im Sinne dieser Pädagogik wünschen. Diese 
Erziehung kann nur fruchtbar werden, wenn Eltern und 
Lehrer zusammenarbeiten und sich in Erziehungs- und 
Schulfragen verständigen. Dazu geben Einzelgespräche 
mit Lehrern, Klassen-Elternabende, Pädagogische Wo-
chenenden, der Eltern-Lehrer-Kreis, Schulveranstaltun-
gen und -feiern Gelegenheit. 

2.  SCHULGESTALT 

Die Organisation der Schule beruht auf dem Prinzip der 
Selbstverwaltung. Im pädagogischen Bereich arbeitet das 
Kollegium in eigener Verantwortung. Wirtschaftliche 
und rechtliche Fragen werden vom Schulvereinsvorstand 
behandelt und entschieden. Hierzu dienen bei Bedarf 
gemeinsame Beratungen des Schulvereinsvorstandes mit 
dem Lehrerkollegium. 

Für alle pädagogischen und innerschulischen Anliegen 
einer Klasse, eines Schülers oder seiner Eltern ist zu-
nächst der jeweils zuständige Lehrer verantwortlich. 
Treten Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte auf, 
so sollen die Beteiligten die Probleme möglichst im Ge-
spräch klären. Ist dies nicht möglich, regeln die „Richt-
linien der Zusammenarbeit‘‘ das weitere Vorgehen. 

Für übergeordnete Aufgaben vergibt das Kollegium 
Delegationen:  einzelne Lehrer übernehmen für eine 
begrenzte Zeit verantwortlich bestimmte Arbeitsbereiche 
(z.B. Aufnahme von Schülern, Stundenplan, Raumplan, 
Vertretungsregelung, Schulveranstaltungen, Lernmittel-
bibliothek, Hospitationen usw.). 

Die Arbeit der Selbstverwaltung stützt sich zudem auf 
folgende Organe: 

- Lehrerkonferenz (Pädagogische Konferenz und  
Pädagogisch-technische Konferenz) 

Ihr gehören alle in der Schule tätigen Lehrer an. Sie 
berät und entscheidet über allgemeine und aktuelle 


